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Beschlussvorschlag: 
„Der Rat der Stadt nimmt den vorgelegten Bericht zur Kenntnis.“ 
 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
Zur kurzfristigen Optimierung innerhalb des Liquiditätsmanagements sind losgelöst von den Jah-
resabschlussvorlagen Maßnahmen in Abweichung zur Haushaltsplanung angezeigt. 
 
Finanzierung der Förderschulen des Kreises Mettmann 
In der Sitzung des Rates am 21. März 2018 hatte die Verwaltung über die Klage der Stadt Mon-
heim gegen den Anteil an der Kreisumlage zur Finanzierung der Förderschulen berichtet. Zu die-
sem Zeitpunkt wurde aus Sicht der Stadt Hilden für die Jahre 2016 und 2017 von einer Ver-
schlechterung bei Erhebung einer differenzierten Kreisumlage von rd. 507.000 Euro ausgegangen. 
In dieser Höhe wurde im Jahresabschluss zum 31.12.2017 eine Rückstellung für ungewisse Ver-
bindlichkeiten angesetzt. 
 
Zwischenzeitlich ist das Verfahren vor dem OVG beendet und der Kreis hat nunmehr Anfang April 
2019 im Rahmen einer Besprechung der Kreiskämmerer neue Berechnungen der Kreisumlage 
rückwirkend ab 2016 vorgestellt, die Belastungen der Stadt Hilden aus einer Teilkreisumlage „För-
derschulen“ nach sich ziehen. Alleine für die Jahre 2016 und 2018 ergibt sich für Hilden demnach 
eine voraussichtliche Nachzahlung in Höhe von 1,6 Mio. € und damit eine weitere Verschlechte-
rung von 1,1 Mio. € gegenüber den bisherigen Annahmen. Die angekündigten Nachzahlungen 
werden im Jahresabschluss zum 31.12.2018 als Rückstellung berücksichtigt und sind nach aktuel-
lem Stand von Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan 2018 gedeckt.  
 
In der Haushaltsplanung 2019 sind – auf der Grundlage ursprünglichen Angaben – 0,2 Mio. € für 
eine Teilkreisumlage „Förderschule“ eingeplant. Die nunmehr dargestellte Belastung beläuft sich 
auf voraussichtlich 0,7 Mio. € in 2019. Die Teilkreisumlage für Förderschulen kann erst auf der 
Grundlage von geänderten Kreishaushalten für Vorjahre erhoben werden. Ein entsprechender 
Haushaltsbeschluss des Kreistages ist mit vorlaufenden Abstimmungen und Kreisausschusssit-
zungen  für  08.07.2019 geplant. Die Verwaltung wird zeitnah zu diesem Datum einen Vorschlag 
zur Kompensation der dann feststehenden Mehrbelastungen in 2019 vorlegen.  
 
Liquiditätsüberschuss aus der (Gesamt)Finanzrechnung 2018  
Der Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31.12.2018 ist noch nicht aufgestellt. Er soll dem Rat 
der Stadt Hilden voraussichtlich am 10.07.2019 zur Feststellung zugeleitet werden. Für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses sind noch Abrechnungsarbeiten der Gebührenhaushalte zu erledigen, 
die sich auf die Ergebnisrechnung(en) 2018 und die Bilanz zum 31.12.2018 auswirken. Unabhän-
gig von der Aufstellung der Bilanz, der Ergebnisrechnung, des Lageberichtes und des Anhanges 
der Stadt Hilden kann auf der Grundlage der Liquiditätsveränderungen des abgelaufenen Haus-
haltsjahres 2018 und des durch Bankbestätigungen validierten Bestandes an liquiden Mitteln zum 
31.12.2018 bereits eine vorläufige Finanzrechnung dargestellt werden.  
 
Aus der vorläufigen Finanzrechnung 2018 (s. Anlage) ergibt sich eine Veränderung des Bestandes 
an eigenen Finanzmitteln wie folgt: 
 
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit    10.630 T€ 
Saldo aus Investitionstätigkeit    -    991 T€ 
Saldo aus Finanzierungstätigkeit    - 2.875 T€ 
 
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln    6.764 T€ 
 
+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln    10.266 T€ 
= Bestand an fremden Finanzmitteln         321 T€ 
 
= Liquide Mittel zum 31.12.2018    17.351 T€. 
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Gegenüber dem (Gesamt)Finanzplan 2018 (fortgeschriebener Ansatz) haben sich Verbesserun-
gen in Höhe von 19.769 T€ ergeben, im Wesentlichen aus nicht umgesetzten Investitionsmaß-
nahmen, aber auch aus Verbesserungen im Bereich der Steuereinzahlungen, Auszahlungen für 
Sach- und Dienstleistungen und Transferauszahlungen.  
 
Aktuell werden vor dem Hintergrund des Niedrigzinsniveaus auf Bankguthaben Verwahrgebühren 
oberhalb von festgelegten Wertgrenzen erhoben. Die bestehenden Wertgrenzen werden von der 
Stadt Hilden aktuell in Folge der erheblichen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmit-
teln in 2018 überschritten, so dass Zahlungsverpflichtungen aus der vorhandenen Liquidität resul-
tieren.  
 
Der Bestand an liquiden Mitteln sollte daher grundsätzlich reduziert werden, soweit die Finanzie-
rung der geplanten Ausgaben für 2019 ff. nicht beeinträchtigt wird. Aus dem Finanzplan 2019 
ergibt sich eine originäre – wenn auch geringfügige – Erhöhung des Bestandes an eigenen Fi-
nanzmitteln (+ 0,4 Mio. €), wobei bereits von einer Nettotilgung von Investitionskrediten in Höhe 
von 2,5 Mio. € ausgegangen wird. Im Ansatz 2019 ff. sind allerdings Ermächtigungen für Auszah-
lungen aus Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren (sonstige Rückstellungen, kurzfristige Verbind-
lichkeiten) noch nicht enthalten, ebenso wie Ermächtigungsübertragungen zu geplanten Investiti-
onsauszahlungen und Aufwandsermächtigungen aus 2018. Aus diesen Positionen ergeben sich 
zunächst Ermächtigungsübertragungen in einem Umfang von maximal 12,7 Mio. €. Es ist ange-
sichts der Kapazitätsengpässe auf dem Markt für Bautätigkeit davon auszugehen, dass nicht alle 
geplanten und übertragenen Investitionen in 2019 tatsächlich ausgeführt werden können. Der Fi-
nanzmittelbedarf für die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ist daher mit 50 % - respekti-
ve Mio. 6,4 € - anzusetzen.   
Für die Regulierung von bisher nicht veranschlagten Zahlungsverpflichtungen und Zahlungsrisiken 
aus Vorjahren (Rückstellungen, kurzfristige Verbindlichkeiten) ist mit einem Finanzmittelbedarf von 
maximal 5,0 Mio. € zu rechnen, wobei die Nachzahlungen für 2016 – 2018 aus der angekündigten 
Änderung der Kreis- bzw. Teilkreisumlagen des Kreises Mettmann (ca. 1,6 Mio. €) bereits berück-
sichtigt sind.  
 
Der unter den beschriebenen Annahmen im Sinne des Vorsichtsprinzips fortgeschriebene Finanz-
mittelbedarf 2019 ergibt eine Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in Höhe von –11 Mio. 
€, die aus dem eigenen Bestand an liquiden Mitteln von 17,3 Mio. € am 31.12.2018 vollständig 
gedeckt ist (Liquidität 1. Grades).   
 
Die Verwaltung beabsichtigt vor dem Hintergrund  
 

 der positiven Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln aus 2018,  

 den dargestellten „Strafzahlungen“ auf Girokontenguthaben und  

 der zu berücksichtigenden Finanzmittelbedarfe für 2019  
 
im Juni 2019 auslaufende Investitionskredite in einem Umfang von 2,9 Mio. € zu tilgen und nicht – 
wie bisher vorgesehen – umzuschulden. Die Entschuldung 2019 für Investitionskredite erhöht sich 
demnach von 2,5 Mio. € auf 5,4 Mio. €. Die ersparten Zinsen für das 2. Halbjahr 2019 in Höhe von 
rd. 22.000 € werden zur Deckung der erhöhten Verwahrgebühren in 2019 verwendet.  
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Finanzielle Auswirkungen    
 

Produktnummer / -bezeichnung 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft 

Investitions-Nr./ -bezeichnung:   
Pflichtaufgabe oder 
freiwillige Leistung/Maßnahme 

Pflicht- 
aufgabe 

 
(hier ankreuzen) 

freiwillige 
Leistung 

 
(hier ankreuzen) 

 

 
Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-
Nr. 

Konto Bezeichnung Betrag € 

2019 1601010020 Sonstige 
allg. Finanzwirtschaft 

692700 Kreditaufnahmen 
für Investitionen 

4.551.408,- 

     

     

 
Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze: 
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen) 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-
Nr. 

Konto Bezeichnung Betrag € 

2019 1601010020 Sonstige 
allg. Finanzwirtschaft 

692700 Kreditaufnahmen 
für Investitionen 

1.621.444,- 

     

 
Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung  
gewährleistet durch: 

Haushaltsjahr Kostenträger/ Investitions-
Nr. 

Konto Bezeichnung Betrag € 

     

     

     

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des 
Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein) 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
 

(hier ankreuzen) 

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. 
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr) 

 
 

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den An-
tragsteller geprüft – siehe SV? 

ja 
 

(hier ankreuzen) 

nein 
 

(hier ankreuzen) 

Finanzierung/Vermerk Kämmerer 
die Entschuldung zieht langfristig Minderzinsaufwendungen nach sich und ist als po-
sitiv zu bewerten. Die Investitionstätigkeit sollte aber bei ausreichender Liquidität die 
Abschreibungen übersteigen, um ein nachhaltiges Infrastrukturangebot zu gewähr-
leisten und einen Substanzverzehr zu vermeiden.    
 

 
 



Finanzrechnung 2018 (vorläufig) 29.04.2019

Nr. Beschreibung Ergebnis 2017
Fortg. Ansatz 
2018*) Ergebnis 2018

Vergleich 
Ansatz / Ist

01 Steuern und ähnliche Abgaben 96.164.074,58 95.847.519,22 98.751.867,51 2.904.348,29

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.531.389,89 17.933.993,36 16.208.877,21 -1.725.116,15

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.499.518,19 1.026.300,00 1.211.810,25 185.510,25

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.201.283,42 24.764.628,23 23.786.283,58 -978.344,65

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.886.538,20 1.828.425,00 1.828.328,85 -96,15

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 5.993.902,11 5.483.091,00 5.334.978,11 -148.112,89

07 + Sonstige Einzahlungen 4.753.373,67 4.526.619,85 4.649.109,09 122.489,24

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.715.282,25 1.658.570,00 1.701.195,64 42.625,64

09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 152.745.362,31 153.069.146,66 153.472.450,24 403.303,58

10 - Personalauszahlungen 41.046.928,27 43.581.560,00 42.193.357,23 -1.388.202,77

11 - Versorgungsauszahlungen 3.423.640,70 3.360.000,00 3.844.836,77 484.836,77

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 18.413.906,04 22.365.121,86 18.944.736,31 -3.420.385,55

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 1.610.044,77 857.650,00 970.273,23 112.623,23

14 - Transferauszahlungen 65.027.941,15 69.781.511,04 66.961.983,53 -2.819.527,51

15 - Sonstige Auszahlungen 9.694.671,29 10.111.540,25 9.927.966,61 -183.573,64

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 139.217.132,22 150.057.383,15 142.843.153,68 -7.214.229,47

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.528.230,09 3.011.763,51 10.629.296,56 7.617.533,05

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.337.721,21 3.438.419,00 3.398.668,30 -39.750,70

19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 268.239,12 312.704,27 1.196.197,19 883.492,92

20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 33.791,79 15.050,00 49.704,59 34.654,59

21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 8.620,42 455.000,00 1.057,00 -453.943,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 32.220,00 32.220,00

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.648.372,54 4.221.173,27 4.677.847,08 456.673,81

24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 131.776,48 101.720,00 80.269,53 -21.450,47

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 5.073.023,79 15.892.868,35 2.823.239,47 -13.069.628,88

26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen 4.101.193,60 6.203.704,08 2.357.548,98 -3.846.155,10

27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 47.739,47 49.670,00 49.651,22 -18,78

28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 377.000,00 68.400,00 75.005,19 6.605,19

29 - sonstige Investitionsauszahlungen 751.153,09 2.186.580,00 282.903,85 -1.903.676,15

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.481.886,43 24.502.942,43 5.668.618,24 -18.834.324,19

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.833.513,89 -20.281.769,16 -990.771,16 19.290.998,00

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 7.694.716,20 -17.270.005,65 9.638.525,40 26.908.531,05

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17.179.412,00 11.300.000,00 8.940.766,54 -2.359.233,46

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 5.000.000,00 1.732.371,39 1.732.371,39

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 13.205.680,33 7.035.580,00 11.815.740,60 4.780.160,60

36 - Tilgung von Kreditien zur Liquiditätssicherung 15.000.000,00 1.732.371,39 1.732.371,39

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.026.268,33 4.264.420,00 -2.874.974,06 -7.139.394,06

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln 1.668.447,87 -13.005.585,65 6.763.551,34 19.769.136,99

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 8.512.494,70 -968.130,00 10.265.833,88 11.233.963,88

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 84.891,31 0,00 321.496,35 321.496,35

41 = Liquide Mittel 10.265.833,88 -13.973.715,65 17.350.881,57 31.324.597,22

*) Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haus-

    haltsreste aus Vorjahren. Haushaltswirtschaftliche Sperren sind nicht enthalten.
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